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Berufe unterliegen einem ständigen Veränderungs- 
und Anpassungsprozess. Ausbildungsordnungen 
müssen sich dem anpassen und werden daher im 
Durchschnitt alle 10 bis 15 Jahre überprüft bzw. 
neu geordnet. Dabei werden Berufe neu geschnitten, 
mit anderen zusammengelegt oder auch ganz ge-
strichen, weil der Bedarf nicht mehr da ist. Andere 
Berufe kommen ganz neu auf den Markt, weil neue 
Branchen entstanden sind oder Tätigkeiten sich 
verändern. Seit 1969 – dem Jahr, in dem das Berufs-
bildungsgesetz geschaffen wurde – ist die Zahl der 
Ausbildungsberufe von über 600 auf heute 328 ge-
sunken. Es wurden also weit mehr Berufe bzw. Aus-
bildungsordnungen aufgehoben als neu geschaffen.

Einige Ausbildungsordnungen, z. B. für den / die 
Schiffszimmerer / -in und den / die Steindrucker / in, 
wurden aufgehoben, da es für sie keine Nachfra-
ge mehr gab. Andere Verordnungen, wie die für 
die IT-Berufe, wurden neu geschaffen, da die neue 
Technologie neue Berufe erforderte. In anderen 
Fällen wurden Berufe neu geschnitten und mit 
verwandten Berufen unter einer neuen Berufsbe-
zeichnung mit neuen Ausbildungsinhalten zusam-
mengefasst. So ist z. B. der / die Drahtzieher / in mit 
zehn anderen Berufen in der Fachkraft für Me-

talltechnik aufgegangen und der / die Technische 
Zeichner / in findet sich in der Verordnung über die 
Berufsausbildung zum / zur Technischen Produkt-
designer / in sowie zum / zur Technischen System-
planer / in wieder. Der / Die heutige Mediengestal-
ter / in Digital und Print mit drei Fachrichtungen 
und über 60 Wahlqualifikationen vereint  in sich 
inzwischen 30 Altberufe und hat gleichzeitig neue 
Entwicklungen und Anforderungen wie Content 
Erstellung und 3D-Grafik eingebunden. Dies sind 
nur einige Beispiele dafür, wie mit Neuordnungen 
und unterschiedlichen Strukturmodellen auf Ver-
änderungen in der Berufswelt reagiert wird.

Dieser Prozess der Konzentration und Redu-
zierung der Ausbildungsberufe bei gleichzeitiger 
Zunahme der Binnendifferenzierungen ist ohne 
flexible Strukturkonzepte nicht denkbar. Nur mit 
flexiblen Strukturkonzepten lässt sich dieser Ver-
änderungsprozess in der Berufslandschaft praxis-
nah gestalten und fortführen. Drei Grundkonzepte 
haben sich herausgebildet, um Ausbildungsord-
nungen zu differenzieren: Fachrichtungen, Wahl-
qualifikationen und Schwerpunkte. Diese drei 
Grundmodelle sind teilweise miteinander kombi-
nierbar und zeitlich variierbar. Den Konzepten ge-

Berufe im Wandel
flexiBle ausBildungsordnungen  
für die BetrieBliche ausBildung

eine wesentliche Grundlage des erfolgs der dualen ausbildung sind praxisgerechte 

ausbildungsordnungen, die einerseits einen vergleichbaren Qualitätsstandard liefern 

und andererseits erlauben, die ausbildung an die unterschiedlichen anforderungen der 

Betriebe flexibel anzupassen. für die strukturierung der ausbildungsordnungen stehen 

verschiedene Modelle zur Verfügung. eine untersuchung des BiBB 1 widmet sich der 

frage, wie und nach welchen Kriterien ausbildungsberufe strukturiert werden sollen.

heinz rulands
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meinsam ist das sog. Drittelprinzip: In der Regel 
sollen mindestens zwei Drittel der Inhalte gleich 
sein, wenn mehrere Profile in einem Beruf zusam-
mengefasst werden. Entsprechend kann die Zeit-
dauer der Differenzierung von 3 bis 12 Monaten 
betragen (bei dreijährigen Berufen). Es wird also 
nicht unterschieden, ob es sich um Fachrichtungen 
Wahlqualifikationen oder Schwerpunkte handelt. 
Das Drittelprinzip gilt für alle.

Im Rahmen der o.g. Untersuchung kommt das 
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) zu dem 
Ergebnis, dass die Strukturmodelle sich hinsicht-
lich verschiedener Kriterien (insbesondere der 
Ausbildungsdauer) überschneiden und schlägt da-
her vor, künftig auf Schwerpunkte zugunsten von 
Wahlqualifikationen  zu  verzichten.  Dieser  Vor-
schlag ist aus Sicht der betrieblichen Ausbildung 
nicht tragbar und abzulehnen. Zum Verständnis 
seien hier zunächst kurz die Hauptmerkmale der 
genannten Grundmodelle vorgestellt.2 

Fachrichtungen
Fachrichtungen stellen die stärkste Form der Diffe-
renzierung dar. Sie werden mit eigenen Handlungs-
feldern 3 im Berufsbild und im Ausbildungsrahmen-
plan ausgewiesen. Für jede Fachrichtung werden 
die Prüfungsanforderungen eigenständig und in-
haltlich differenziert festgelegt. Die Fachrichtungs-
bezeichnung ist Teil der Berufsbezeichnung. Die 
Fachrichtung wird bei der Eintragung des Ausbil-
dungsverhältnisses festgelegt. Fachrichtungen er-
strecken sich je nach Erfordernis über 6 bis 18 Mo-
naten (letzteres bei 3,5-jährigen Berufen).

Beispiel: Die Verordnung über die Berufsausbil-
dung zum Holzmechaniker und zur Holzmechani-
kerin vom 19. Mai 2015 enthält folgende Fachrich-
tungen
1.  Herstellen von Möbeln und Innenausbauteilen
2.  Herstellen von Bauelementen, Holzpackmitteln 

und Rahmen oder
3.  Montieren von Innenausbauten und Bauele-

menten (neue Fachrichtung ab 2015)

Für jede Fachrichtung (FR) werden eigene und ge-
meinsame Prüfungsbereiche für die Abschlussprü-
fung definiert:

FR Herstellen von  
Möbeln und 
 Innenausbauteilen

FR Herstellen von 
Bauelementen, 
Holzpackmitteln 
und Rahmen

FR Montieren von 
Innenausbauten 
und Bauelementen

1.  Herstellen eines 
Möbels oder 
 Innenausbauteils

2.  Fertigungstechnik

3.  Maschinen- und 
Anlagentechnik 
sowie

4.  Wirtschafts- und 
Sozialkunde

1.  Herstellen eines 
Bauelementes, 
eines Holzpack-
mittels oder eines 
Rahmens

2.  Fertigungstechnik

3.  Maschinen- und 
Anlagentechnik 
sowie

4.  Wirtschafts- und 
Sozialkunde

1.  Montieren eines 
Innenausbaus  
oder eines 
 Bauelementes

2.  Montagetechnik

3.  Maschinentechnik 
 sowie

4.  Wirtschafts- und 
Sozialkunde

Wahlqualifikationen
Das Modell der Wahlqualifikationen erlaubt, un-
terschiedliche Bündel von Handlungsfeldern bzw. 
Kompetenzen aus einer Auswahlliste entspre-
chend den Vorgaben der Ausbildungsordnung 
miteinander zu kombinieren. Wahlqualifikationen 
werden wie Fachrichtungen im Berufsbild und im 
Ausbildungsrahmenplan ausgewiesen. Wahlqua-
lifikationen können in eigenen Prüfungsbereichen 
oder innerhalb von Prüfungsbereichen durch An-
gabe unterschiedlicher Gebiete bzw. Tätigkeiten, 
in denen die Qualifikationen nachgewiesen wer-
den sollen, berücksichtigt werden. Wahlquali-
fikationen  erstrecken  sich  ebenfalls  über  6  bis 
18 Monate. Dem Vorteil, die Wahlqualifikationen 
entsprechend den spezifischen Anforderungen der 
Betriebe beliebig kombinieren zu können, steht ein 
Verlust an Transparenz gegenüber. Es ist nicht 
unmittelbar ersichtlich, über welche Qualifikati-
onen der Auszubildende über die gemeinsamen 
Kompetenzen hinaus verfügt. Im Abschlusszeug-
nis der Kammer müssen die ausgewählten Wahl-
qualifikationen nicht aufgeführt werden.
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Beispiel: Bei der Verordnung über die Berufsaus-
bildung zum / zur Kaufmann / -frau für Büroma-
nagement besteht die Möglichkeit, zwei Wahlqua-
lifikationen über jeweils fünf Monate aus zehn 
Wahlqualifikationen auszuwählen. In der Prüfung 
wird die Differenzierung im Prüfungsbereich „Fach-
aufgabe in der Wahlqualifikation“ berücksichtigt. 
Durch die Wahlqualifikationen war es möglich, 
eine gemeinsame Ausbildungsgrundlage für Indus-
trie, Handel, Handwerk und Öffentlichem Dienst 
zu schaffen. Ein besonderes Angebot für leistungs-
starke Auszubildende ist, eine nicht gewählte Wahl-
qualifikation als Zusatzqualifikation zu vermitteln 
und zu prüfen.

Schwerpunkte
Schwerpunkte stellen die schwächste Form der Dif-
ferenzierung dar. Bereits vermittelte Handlungs-
felder werden, je nachdem welcher Schwerpunkt 
gewählt wird, mit teilweise neuen Kompetenzen 
weiter vertieft. Eine Differenzierung des Berufs-
bilds erfolgt nicht. Inhaltlich werden die gleichen 
Handlungsfelder im Ausbildungsrahmenplan kom-
petenzmäßig weiter differenziert. Die Differenzie-
rung erstreckt sich auf 6 bis 12 Monate. Eine Be-
rücksichtigung der Schwerpunkte in der Prüfung 
erfolgt z. B. anhand von unterschiedlichen Gebie-
ten bzw. Tätigkeiten, in denen die Qualifikationen 
nachgewiesen werden, oder durch einen Hinweis, 
dass bei der Aufgabenerstellung der Schwerpunkt 
der Ausbildung zu berücksichtigen ist.

Beispiel: Verordnung über die Berufsausbildung 
zum / zur Kraftfahrzeugmechatroniker / in mit den 
Schwerpunkten
1.  Personenkraftwagentechnik
2.  Nutzfahrzeugtechnik
3.  Motorradtechnik
4.  System- und Hochvolttechnik oder
5.  Karosserietechnik

Im Teil 2 der Abschluss- oder Gesellenprüfung 
wird im Prüfungsbereich „Kundenauftrag“ in den 
Arbeitsaufgaben der gewählte Schwerpunkt be-
rücksichtigt.

Offene und „oder“-Formulierungen
Als Monoberuf werden die Ausbildungsberufe be-
zeichnet, die kein differenziertes Berufsbild mit 
Fachrichtungen oder Wahlqualifikationen und 
keine Vertiefungsmöglichkeit nach Schwerpunk-
ten aufweisen. Dies heißt nicht, dass Monoberufe 
völlig unflexibel sind. Offene und technikneutral 
formulierte Ausbildungsinhalte erlauben, die Be-
rufe in verschiedenen Bereichen einzusetzen.

Beispiel: Die Ausbildungsordnung für die Berufs-
ausbildung zum / zur Bäckerin hat keine Differen-
zierung, obwohl sie für Handwerk und Industrie gilt 
und die Produktionsverfahren unterschiedlich sind. 
In der Prüfung kann entsprechend gewählt werden 
zwischen den  Arbeitsaufgaben „Herstellen von Fei-
nen Backwaren aus Teigen oder Massen“ und „Her-
stellen einer Torte“.

Nicht immer gelingt es, mit offenen Formu-
lierungen noch hinreichend konkret zu bleiben. 
Dafür  gibt  es  die  Möglichkeit  Alternativen  auf 
der Ebene des Ausbildungsrahmenplans sowie 
der Prüfungsanforderungen zu formulieren, sog. 
„oder“-Formulierungen.

Beispiel: Die Verordnung über die Berufsausbil-
dung zum / zur Weintechnologen / -in enthält „oder“-
Formulierungen im Ausbildungsrahmenplan und 
in den Prüfungsanforderungen, die erlauben Wein 
entweder zu Schaum- und Perlwein oder zu einem 
sonstigen Weinerzeugnis zu verarbeiten.

autor

Heinz Rulands
Kuratorium der Deutschen Wirtschaft  
für Berufsbildung
rulands@kwb-berufsbildung.de
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Einsatzgebiete
Zusätzlich  besteht  die  Möglichkeit,  in  Ausbil-
dungsordnungen die Einsatzgebieten zu nennen, 
in denen ausgebildet werden kann. Dabei sind Ein-
satzgebiete keine inhaltlichen Differenzierungen 
wie die vorgenannten Strukturmodelle, sondern 
sie haben in erster Linie einen Hinweischarakter 
und können als thematische Grundlage für die Ge-
staltung der Prüfungsaufgaben genutzt werden.

Beispiel: Die Verordnung Industriekaufmann / -frau 
enthält eine zusätzliche Berufsbildposition mit 
Bezug zu den möglichen Einsatzgebieten: „Fach-
aufgaben im Einsatzgebiet“ zur Erweiterung der 
beruflichen Handlungskompetenz in einem Ge-
schäftsprozess und wird in der Prüfung berücksich-
tigt im Prüfungsbereich „Einsatzgebiet“ (Präsentati-
on und Fachgespräch).

Die unterschiedlichen Differenzierungsformen 
können miteinander kombiniert werden, wie das 
o.g. Beispiel des Mediengestalters Digital und 
Print (Fachrichtungen und Wahlqualifikationen) 
zeigt. Andere Beispiele sind die Kombination von 
Fachrichtungen und Einsatzgebieten (z. B. Fachin-
formatiker / in) oder von Schwerpunkten und Ein-
satzgebieten (Mikrotechnologe / -in).

Brauchen wir mehr  
„Ordnung in der Verordnung“? 4 
Die bereits genannte Studie des BIBB kann für 
die Entscheidungsträger in Wirtschaft und Poli-
tik bei der Wahl des passenden Strukturmodells 
eine wertvolle Hilfe sein. Die Dokumentation ent-
hält Hinweise zu Begründungen von Struktur-
modellen und zu deren Praxistauglichkeit sowie 
„Steckbriefe“, die die wesentlichen Merkmale der 
Strukturmodelle beschreiben. Bedenklich stimmt 
allerdings der Vorschlag der Autoren, künftig auf 
Schwerpunkte zugunsten von Wahlqualifikati-
onen zu verzichten.

Dies verkennt, dass das entscheidende Merk-
mal von Schwerpunkten darin liegt, bereits im 
gemeinsamen Teil der Ausbildung vermittelte 
Handlungsfelder bzw. Berufsbildpositionen zu 
vertiefen. Bei Fachrichtungen oder Wahlqualifi-
kationen kommen hingegen neue Handlungsfelder 
hinzu. Bei Schwerpunktberufen können die Aus-
bildungsinhalte für die ersten beiden Jahre daher 
sehr offen und technikneutral formuliert werden 
und im dritten Jahr besteht dann die Möglichkeit, 
diese zu konkretisieren und / oder zu vertiefen. 
Auf Schwerpunkte wird insbesondere bei Beru-
fen zurückgegriffen, deren gemeinsame breite ge-
meinsame Qualifikationsbasis betont werden soll. 
Wahlqualifikationen haben andere Ziele, da neue 
Handlungsfelder bzw. Berufsbildpositionen auf-
genommen werden, um zusätzliche Kompetenzen 
vermitteln zu können.

Modelle zur Strukturierung von Ausbildungsberufen

Struktur- 
modell

Merkmal
Fachrichtung Wahlqualifikation Schwerpunkt

Monoberuf /  
Einsatzgebiet

Dauer der 
 Differenzierung

in der Regel bis zu einem Drittel der Ausbildungszeit
keine / über Teile / über die 

gesamte Ausbildung

Berufsbild 
Ausbildungs-
rahmenplan

ein oder mehrere zusätz-
liche Handlungsfelder + 

Vertiefung übergreifender 
Handlungsfelder

Kombination 
von mehreren 
 zusätzlichen 

 Handlungsfeldern

Vertiefung 
 übergreifender 

Handlungsfelder

 „oder“- 
Formulierung

Prüfung
eigene 

 Prüfungsanforderungen
eigene Prüfungsbereiche möglich

„oder“-Formulierung /  
thematische Berücksichtigung 

des Einsatzgebiets

Rahmenlehrplan  
der Schule

Differenzierung ist ab dem 3. Ausbildungsjahr  
in unterschiedlicher Ausprägung möglich

keine Differenzierung
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Unterscheidendes Merkmal der Strukturmo-
delle ist nicht die Frage, wie lange die Differenzie-
rung dauert, sondern die Art der Differenzierung. 
Für 3-jährige Ausbildungsberufe bedeutet dies:
p  Beruf mit Fachrichtungen: mindestens 2 Jah-

re gemeinsame Ausbildungsinhalte und bis zu 
1 Jahr differenzierte Inhalte in den Fachrich-
tungen

p  Beruf mit Wahlqualifikationen: mindestens 
2 Jahre gemeinsame Ausbildungsinhalte und 
bis  zu  1  Jahr Wahlqualifikationen,  die mitei-
nander kombiniert werden können

p  Beruf mit Schwerpunkten: mindestens 2 Jah-
re gemeinsame Ausbildungsinhalte und bis zu 
1 Jahr differenzierte Vertiefung der Inhalte in 
den Schwerpunkten

Auch spricht nichts dafür, Schwerpunkte nur noch 
in einem Umfang von sechs Monaten zu verord-
nen, wie die Autoren der BIBB alternativ vorschla-
gen. Es stimmt zwar, dass die zeitlichen Umfänge 
schwerpunktbezogener Inhalte bei den Berufen 
stark variieren, was allerdings überhaupt nicht 
stört. Unterschiedliche  Zeitdauern  spiegeln  nur 
die Unterschiedlichkeit der Anforderungen der Be-
triebe. Die Forderung, dass mindestens zwei Drit-
tel der Ausbildungsinhalte gemeinsam sein müs-
sen, hat für Schwerpunkte, Fachrichtungen und 
Wahlqualifikationen die gleiche Berechtigung. 
Eine darüber hinaus gehende Einschränkung ist 
nicht erforderlich und würde die Möglichkeit be-
schränken, Ausbildungsordnungen entsprechend 
den jeweiligen Erfordernissen der Ausbildungs-
praxis flexibel zu differenzieren.

Es gibt keinen vernünftigen Grund, die not-
wendige Flexibilität bei der Gestaltung von Aus-
bildungsordnungen durch weitere Vorgaben bei 
den Strukturmodellen einzuschränken. Einzig die 
betrieblichen Anforderungen dürfen hier der Maß-
stab sein. Anderenfalls werden die Ausbildungs-
ordnungen immer weniger mit der betrieblichen 
Ausbildungsrealität zu tun haben und keine Ak-
zeptanz in den Betrieben finden. Gerade auch die 
aktuellen Bemühungen, Ausbildungsordnungen 
konsequenter noch als bisher an betrieblichen Ar-
beits- und Geschäftsprozessen zu orientieren und 
die Berufsbilder nach Handlungsfeldern kompe-
tenzorientiert zu strukturieren, erfordern flexible 
Strukturmodelle.  Bestrebungen,  diese  Flexibili-
tät einzuschränken, sind im Interesse verständ-
licher,  praxisnaher  Ausbildungsordnungen  die 
von den Betrieben auch genutzt werden können, 
 abzulehnen. o

Anmerkungen
1 Schwarz, H. et al: Strukturierung anerkannter Ausbildungsberufe im 

dualen System, Bonn 2015
2 Eine ausführlichere Darstellung findet sich hier: Mehr Flexibilität, 

 Durchlässigkeit Praxisbezug – Neue Impulse für die berufliche Bildung, 
KWB im Juni 2006

3 Ausbildungsberufsbilder werden künftig in Handlungsfelder gegliedert. 
Empfehlung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung 
zur Struktur und Gestaltung von Ausbildungsordnungen – Ausbildungs
berufsbild, Ausbildungsrahmenplan, Juni 2014

4 Bretschneider, M., Schwarz, H.: Ordnung in der Verordnung.  
In: BWP 4 / 2015
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gefacht. Ihre Protagonisten erklären den etablierten Erziehungswissen-
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